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Ausfertigung

Sozialgericht Berlin

S 43 AS 21549115 ER

Beschluss

In dem Rechtsstreit

Ralph Boes,
Spanheirnstr. 11, 13357 Berlin,

- Antragsteller *

Proz-Bev.:

- 809$-15-

gegen
JObcenter Berlin Mitte,
-Rechtsstelle-
S.:::ydeistr. 2-5, 10'1'17 Berlin,
- eR 1496t!5-

.•Antragsgegner •

hat dle 43. Kammer des Sozialgerichts Berlin arn 6. November 2015
Soziafgerlcht Biermann beschlossen:

die Richterin am

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs vom
26. September 2015 wird abgelehnt.

Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt.

Gründe:

Der am 21. Oktober 2015 beim erkennenden Gericht eingegangene Antrag,

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 26. September 2015 anzuordnen,

Ist zulässig, aber unbegründet.
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Nach § Seb Abs, 1 $, 1 Ne 2 SGG LV.m, § 86a Abs3 S, 2 SGG kann das Gericht der Haupt~
sache auf Antrag in den Fällen, in denen Widerspruch und Anfechtungsklage keine aufschie-
bende Wirkung haben, die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen, wenn ernst-
liche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Bescheids bestehen.

Gemäß § 86a Abs. 1 Soziafgerichtsgesetz (SGG) haben Widerspruch und Anfechtungsklage
grundsätzlich aufschiebende Wirkung, diese entfällt jedoch nach § 86a Abs. 2 Nr. 4 SGG,
wenn ein Bundesgesetz dies vorschreibt. Eine solche bundespesetzllche Regelung ist in § 39
Nr, 1 Soziaigesetzbuch Zweites Buch (SGB 11)enthalten. Danach haben Widerspruch und An-
fechtungsklage gegen einen Ve!"Naltungsakt, der Leistungen der Grundsicherung für Arbeit
aufhebt und die Pflichtverletzung sowie die Minderung des Auszahlungsanspruches feststellt,
keine aufschiebende Wirkung. Mit dem Bescheid vom 24. August 2015 hat der Antragsgegner
eine Pflichtverletzung des Antragstellers und den vollständigen Wegfall des Auszahlungsan-
spruches festgestellt sowie die Entscheidunq vom 2. Juli 2015 für die Zeit vom 1. September
2015 bis 30. November 2915 ganz aufgehoben, so dass der hiergegen am 26. September
2015 eingelegte Widerspruch keine aufschiebende Wirkung entfaltet.

Die im einstweiligen Rechtsschutz über die aufschiebende Wirkung von Widerspruch bzw,
Klage zu treffenden gerichtlichen Entscheidungen sind auch in den Fällen des gesetzliCh an-
geordneten Sofortvollzuges - wie hier nach § 39 Nr. 1 SGB I! - stets das Ergebnis einer Fol-
genabwägung. Im Rahmen dieser Folgenabwagung ist dem öffentlichen Interesse an der so-
fortigen Vollziehung des Bescheides vom 24. August 2015 gegenüber dem Aussetzungs/nte-
res se des Antragstellers der Vorrang zu geWähren, Denn bei summarischer PrÜfung bestehen
keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheides.

Rechtsgrundlage für die Feststellung der Pflichtverletzung und der Minderung des Auszah-
lungsanspruches ist § 31 Abs. '1Satz 1 Nr. 1 I.V.m, §§ 31 a und b SGB 11.Hiernach entfällt das
Arbeitslosengeld 11vollständig, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte sich trotz schriftli-
cher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis weigern. in der Ejngliederungs~
vereinbarung oder in dem diese ersetzenden Verwaltungsakt nach § 15 Abs, 1 Satz 6 festge-
legte Pflichten zu erfüllen, Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalender-
monats, der auf das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes fOlgt, der die Pflichtverletzung und
den Umf;;)ngder Minderung dar Leistung feBtetellt. Nach § 31a Ace. 1 Satz;) entfällt das Ar~
beitslosenge!d Ii ab der dritten wiederholten Pflichtverletzung vollstandig.

Der Bescheid ist formell rechtmäßig, denn der Antragsteller wurde vor Erlass des Sanktions~
bescheioes mit Schreiben vom '17, Juli 2015 angehört, der Antragsteller hat hierauf mit
Schreiben vom 20, Juli 2015 Stellung genommen.

Der Bescheid ist nach summarischer PrUfung auch materiell rechtmäßig, Vorliegend wurde
der Antragsteller mit Eingliederungsverwaltungsakt vom 3. Februar 2015 verpflichtet, In der
Zeit vom 3. Februar 2015 bis 2. August 20'15 monatlich 10 BewerbungsbemOhungen um sozi-
alverSicherungspfiichiige Beschäftigungsverhaltnisse zu unternehmen. Dieser Verpflichtung ist
der Antragsteller unstreitig nicht nachgekommen. Mit Schreiben vom 20. Juli 2015 hat der An-
tragsteller gegenüber dem Antragsgegner auch deutlich gemacht, eIne ErfüllunQ dieser Pffich-
ten solange nicht zu beabsichtigen, bis es ihm gelungen sei, für die Elngliede~ng des men-
sChenrechtsverletzenden Hartz~IV-Regimes in den Rahmen der freiheitlich demokratischen
Grundordnung unserer Gesell$chaft und des Grund~lesetzes zu sorgen,

Der EingliederungsvereinbarungSverwaltungsakt selbst und die darin enthaltene Verpflichtung
zu den BewerbungsbemOhungen sind ebenfalls nach summarischer Prüfung als rechtmaßig
anzusehen. Nach § 15 Abs, 1 Satz 2 SGB I! soll die Eingfiederungsvereinbarung, mit welcher
die für die Eingliederung des erwerbsfähigen HilfebedOrf!;rgen erforderlichen Leistungen ver-
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ein bart werden, insbesondere bestimmen, welche leistungen der Erwerbsfähige zur Einglie-
derung in Arbeit erhalt, welche Bemühungen der elWerbsfählge Hilfebedürftige in welcher
Häufigkeit zur Eingliederung in Arbeit mindestens unternehmen muss und in welcher Form er
die BemOhungen nachzuweisen hat. Die Verpflichtung des Antragstellers monatlich 10 Be-
werbungen um soziatverslcherunqepülchtlqe Beschäftigungsverhältnisse zu unternehmen ist
somit zulässiger Regelungsgegenstand einer Eingliederungsvereinbarung. Zweifel an der
Zumutbarkeit dieser Regelung bestehen nicht. Auch hat der Antragsgegner sein Ermessen
fehlerfrei ausgeübt. Auf die umfassenden Ausführungen des Antragsgegners zur Entwicklung
der Eingliederungsstrategie wird dabei ausdrücklich Bezug genommen_ Allein der Umstand,
dass sich der Antragsteller hartnäckig weigert, seinen Pflichten nachzukommen, um so Sank-
tionen geradezu zu erzwingen, um sich dann politisch Gehör zu verschaffen und ggf. Druck
aufzubauen, führt nicht zu der Annahme, dass eine Aktivierung des Antragstellers nicht er-
reicht werden kann. So ist eine Erwerbstätigkeit im politischen (Vereinen, Organisationen, $0-
zialberatung ete.) oder journalistischen Bereich durchaus auch mit den Belangen des Antrag~
stellers in Einklang zu bringen. Eine Vorgabe auf was fOr Beschäftigungsverhältnisse und wie
sich der Antragsteller bewerben soll, hat der Antragsgagner nicht gemacht. Die Zumutbarkeit
der Verpflichtung scheitert auch nicht an der fehlenden Finan,lerbarkeit der Bewerbungen,

'-/ denn zum einen ist nicht jede Bewerbung zwingend mit Kosten verbunden, zum anderen hat
der Antragsteller nicht beim Antragsgegner nach der Gewährung eines Vorschusses gefragt
und schließlich ist das fehlende Geld für die Bewerbungskosten auch nicht kausal für die er-
folgte Nichtbewerbung, denn der Antragsteller weigert sich aus Prinzip den Verpflichtungen
nachzukommen, so dass selbst bei ausreichender Finanzierung keinerlei Bewerbungsbemo~
hunqen unternommen worden wären.

Einen wichtigen Grund für die Weigerung hat der Antragsteller nicht glaubhaft gemacht. Ein
solcher liegt insbesondere nicht im Kampf gegen das System an sich, da man einen solchen
auch "von außen" heraus (ohne permanente Pflichtverletzung) mit sachlichen Mitteln führen
kann. Insbesondere ist nach dem Vorlaqebeschluss des SO Gotha das Erzwingen von Sank-
tionen, um die Prüfung der vom Antragsteller angenommenen Verfassungswidrigkeit der
Sanktionsregelungen durch das Bundesverfassungsgericht zu erreichen, nicht mehr notwen-
dig. Zudem laufen bereits zahlreiche Hauptsacheverfahren des Antragstellers, die dieser mit
seinem Ziel weitervertoiqen kann.

Darüber hmaus ist der Antragsteller mit der Eingliederungsvereinbarung konkret, vollständig,
richtig, verständlich und zeitnah über die drohenden Rechtsfolgen einer Verletzung der Pflich-
ten belehrt worden, Dem EingliederungsvelilValtungsalct war eine Rechtsfolgenbelehrung bei-
gefügt. Darin wurde der Antragsteller unter anderem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
zuletzt mit Bescheid vom 7 November 2014 ein vollständiger Wegfall des Arbeitslosengeldes
11festgestellt wurde und daher auch jede weitere Pflichtverletzung als wiederholte Pflichtver-
letzung zu einem vollständigen Wegfall der Leistungen führt. Die Rechtsfolgenbelehrung ist
daher hinreichend konkret und inhaltlich richtig.

Es liegt auch eine wiederholte Pflichtverletzung vor, denn der Antragsgegner hat bereits mit
Bescheiden vom 7. November 2014, 7, Mai 2015 und 15. Juni 2015 gleichartige Pflichtverlet-
zungen und den vollständigen Wegfall des Leistungsanspruches festgestellt.

Die Kammer hat auch entgegen dem SG Gotha. keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
der §§ 31 ff, 8GB 11.Insoweit verweist die Kammer nach eigener Prüfung auf die Austünrun-
opn riRI'.: RllnnFl~~o7i~lot=!richts.josRinE!rn.llrtFlII vom '9 Ami! 2015 B 14 AS 19/14_ Den Grund-
rechten des Klägers wird durch die Gewährung von Sachleistungen ausreichend Rechnung
getragen. Es steht ihm jederzeit frei, Lebensmittelqutschelne beim Antragsgegner zu beantra-
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gen. Dass der Antragsteller akut von Obdachlosigkeit bedroht ist, ist derzeit nicht ersichtlich
und steht nach seinen eigenen Angaben auch nicht zu befürchten.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG analog,

Der Antrag auf Prozesskcstentülfe war gemäß § 73 a SGG iVm §§ 114 ff. ZPO mangels Er-
folgsaussichten abzulehnen, Zudem wurden die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht hinrei-
chend glaubhaft gemacht, insbesondere ist nicht ersichtlich, dass es dem Antragsteller unzu-
mutbar und unmöglich ist, zur Finanzierung des Prozesses das von ihm geerbte Haus zu be-
leihen.

Rechtsm iHe Ibeie h rung

Gegen diesen Beschluss ist gemäß § 172 SGG die Beschwerde an das Landessozlalgarieht möglich.

Die Beschwerde ist nach § 173 SGG binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung beim
Sozialgericht aernn, Invalidenstraße 52, 10557 Berlin, schriftlich, in elektronischer Form oder rnündüch
zur Niederschrift des UrKundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts einzulegen.

Die Beschwerdefrist ist auch dann gewahrt, wenn die Beschwerde binnen der Frist bei dem Landesse-
zialgericht Berün-Brandenburn, Förster'lieg 2 - 6, 14482 Potsdam, schriftlich, in elektronischer Form
oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt wird.

Die elektronische Form Wird durch eine qualifizierte signierte Datei gewahrt, die nach den Maßgaben
der Verordnung Ober den elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im Land Berlin vom 27. Dezern-
ber 2006 (GV8!. S. 1163) L d. F. vom 9. Dezember 2009 (GVBI. S. 881) bzw. der Verordnung über den
elektronischen Rechtsverkehr im Land Brandenburg vom 14. Dezember 2006 (GVBI. 11S. 558) L d. F,
vom 1 Oktober 2007 (GV81. !I S. 425) in die elektronische Poststelle des jeweiligen Gerichts zu über-
mitteln ist N~here Hinweise zu den Kommunikationswegen für den elektronischen Rechtsverkehr kön-
nen unter den Internetadressen www.berlin.de/sen/justizlaktuell/erv bzw, www.erv.brandenburo.de ab-
gerufen werden,

http://www.berlin.de/sen/justizlaktuell/erv
http://www.erv.brandenburo.de
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Datum:
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o lh NOV,

Rechtsstreit Ralph Soes .1. Jobcenter Berlin Mitte
S 43 AS 21549/15 ER

Der Antragsgegner bedankt sich zunächst für die ergänzende Übersendung der Antrags-
schritt.

Der Antragsgegner hat den Schriftsatz des Bevollrnächlipten des Antragstellers vom 29. Ok-
tober 2015 zur Kenntnis genommen.

Angesichts. der überaus kurz gehaltenen Darstellung. einer Ermessensunterschreitunq,
scheint der Bevollmächtigte von seinem Mandanten hinsichtlich des Umfangs' der Bera-
tunqsarbei] tehlinfornuert worden zu sein. .
Die angewandten Elngliederungsstrategien an dem Antragsteller sind sogar in einem über-
durchschnittlichen Maße erfolgt. Schließlich bezieht sich die Anwendung des Ermessens
nicht nur auf das Ergebnis sondern zielt vor allem auf den Pr6~ welcher .langfristig zu
einer erfolgreichen Eingliederung führt, ab

LoidoS' ml.l"~ 1"1.:.1' öntr~o"oco!"\~r ~! lf'h rkn'! I l;:ooon, rl:;t<:<: r10r fAhlt::.nrlt::. J;;rfn1o rlt::.r Intpcm::ltinn
vorrangig auf der VerNeigerungshaltung des Antragsstellers beruht

Zum besseren Verständnis erfolgt ein kurzer Abriss der aktiven Seite der Arbeitsförderung
sowohl für das Gericht als auch für den Bevollmächtigten:
Zu Beginn der Beratungsarbeit mit dem Antragsteller ging die Antragsgegnerin noch davon
aus, dass der Antragsteller relativ schnell selbständig seine Hilfebedürftigkeit beenden wird
und nur sehr wenig Unterstützung benötigt. Seine Selb$t~ndigkeit nebenberuflich war au-s-
baufähig und in seinem erlernten Beruf als Ergottlerapeut waren die Eingliederungschancen
durchgehend positiv. Die Eingliederungsvereinbarungen in den Jahren 200912010 wurde
daher lediglich flankierend abgeschlossen. Der Fokus lag folglich auf der Selbsthilfe, wie bei
.rnarktnahen" Kunden üblich. '
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Da der Antragsteller jedoch auch damit zunehmend seine Freiheit eingeschränkt sah, siehe
auch sein erster Brandbrief 06/11, wurde 2011 eine extra nach seinen individuellen Vorstel-
lungen formulierte Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen, welche zwar rechtlich keiner-
'lei Bedeutung besaß, jedoch dem übergeordneten Ziel der Druckentlastung des AntragssteI-
ters diente, in der Hoffnung er könne sich dann selbst helfen. '
Nachdem diese Varianten scheiterten, wurde 2012 anvisiert die Unterstützungsmaßnahmen
wieder aufzunehmen sowie enger zu legen und die Aktivien.mgsfunktion der Eingliederungs-
vereinbarung in den Fokus zu rücken. Mit dem AntragssteIler wurde erstmals aktiv vereinbart
regelrTiaßig Bewerbungsbemühungen an hand eines vorgegebenen Rahmens zu unterneh-
men. Des Weiteren wurden ihm konkrete Arbettsplatzangebote zugesandt. mit der Auflage
sich bei konkreten Arbeitgebern zu bewerben, Die ,Selbsthilfestrategie wurde in eine Maß~
nahmestrategie geändert, '
Nachdem die Verweigerungshaltung des Antraqsstellsrs zunahm, indem er 'demonstrierte
lind nicht mehr zu Terminen erschien wurde die Eingllederungsstrategie 2013 nochmals an-
gepasst und versucht die bislang nebenberufliche Selbständigkeit auszubauen lind hauptbe-
ruflich als Dozent und Vortragsredner aus der Hilfebedürftigkeit zu kommen, anvisiert, Die-
ses Angebot wehrt auch in der bis zum Sommer 2015 befolgten EingliederuntJsstrategie fort.
Die Kombination aus Unterstützungs- und Marktstrategie hätte dabei durchaus zur Beendi-
gung der HilfebedOrftigkeit führen können, Fernsehaoftritte, Interviews, Vorträge und seine
Arbeit imVerein sahen auch finanziell vielversprechend aus. ,
Der Antragsteller wurde daraufhin wieder verstärkt dazu verpflichtet aktive. Bewerbungsbe-
mühung auf versicherungspflichtige Beschäftigungen zu unternehmen und wenn gewünscht
seine Selbständigkeit nebenberuflich auszuüben,
2014 wurde dem Widerspruchsführer begleitend ein Einzelcoachinq nach § 16 SOß 11l.v.m
§ 46 SGB 111in Form eines Aktivierunqs- und Vermittlungsgutscheins angeboten und Vor-
schläge zu Bildungsträgern unterbreitet Das Angebot wurde ,leider ebenfalls nicht ange-
nommen, obwohl die Orientierung des Antragstellers eine gute Gelegenheit zur Zieldefinie-
rung hätte geben können.
Nach Ablauf der letzten Eingliederungsvereinbarung im Sommer 2015 wurde derAntraqstel-
ter nunmehr in einem persönlichen GespräCh aufgefordert, über die normale Zusammenar-
beit an einer Eingliederungsvereinbarung hinaus, seine Vorstellungen hinsichtlich seiner
Eingliederung konkret und detailliert darzustellen, da auch die Beratungskonzeption nach so

, vielen Jahren an ihre Grenze stößt und nicht mal Teilerfolge hinsichtlich seiner Eingliederung
zu verzeichnen sind. Auf Grundlage seiner Vorstellungen und selbstverständlich unter Be-
achtung der Grundsätze des SGB !I wird aktuell wiederum eine neue Eingliederungsstrategle
für das Jahr 2016 entwickelt Eine Antwort auf diese Aufforderung erfolgte Vom Antragsteljer
erst In der letzten Woche.
Die aktive Arbeit mit dem Antragsteller ist trotz der unvermeidbaren Sanktionierung welche
der Verweigerungshaltung des Antragstellers geschuldet ist. erkennbar gerade zu vorbildlich.

Warum der Bevollmächtigte daher eine Ermessensunterschreitung sieht, kann der Antrags-
gegner nicht nachvollziehen. Sofern der Antragsteller Bewerbungen tätigei, möchte und die-
se in schriftlicher Form Kosten verursachen, stand es ihm doch jederzeit frei Bewerbungs-
kosten zu beantragen Gleiches gilt für die Beantragung von Lebensmittelqutschemen auf
dessen Beantragung ebenfalls stets hingewiesen wurde und der Antragsteller dafür extra
eingeladen wurde. Es handelt sich unumgänglich um Antragsleistungen und daher erfordert
es die minimale Zuarbeit des Antragsstellers, Bewerbungsbemühungen hätten zudem auch
persönlich, ,telefonisch oder online erfolgen können, sofern der Antragsteller 'die Kosten dafür
so gering wie möglich hätte halten wollen. Die Ausgestaltung der Gewährung und die wohl
bekannte Ermessensreduzierung hätte der Antragsgegner erst nach der Beahtragung beach-
ten müssen und selbstverständlich auch beachtet.

Um auf das Urteil des Bundesozialgerichts B 14 AS 19114 R angesrcnts von vielen gleichar-
tigen Einladungen zurückzukommen, dürfte anband der obigen Ausführungen klar sein, dass
hior ,.,i<:>h~00;10 J",hron no.oh oin und do.'Y'Ioolbo •••80ho,...,,,, •...or:gogol'\go •.••w;'·d oondcrn kontinu
ierüche Veränderungsprozesse erkennbar sind, welche je nach Ziel auch zur Eingliederung
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hätten führen können. Das ausgeübte Ermessen hielt sich dementsprechend in den Grenzen
des § 54 Abs. 2 SGG und spiegelt ein durchschnittliches Wechselspiel von verstärkter Akti-
vierung des Hilfeempfängers und individuellen BetreuUl'1gsangebot aus dem Grundgedanken
des § 1 Abs.2 SGB 11wider.

Eine offensichtliche Rechtswidrigkeit der Minderung des Arbensfosengeldes 11,bei unumstrit-
tener Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen, kann daher nicht gesehen werden.

Der Antragsgegner übersendet exemplarisch Schriftsätze zwischen den Beteiligten welche
die Verhandlungen als auch das Scheitern um den Prozess der Eingliederung umreißt, be-
ginnend mit dem Jahr 2010 bis heute. Von einer Übersendung des mehrbändigen Verwal-
tungsvofgangs wird zunächst abgesehen,

Mit freundlichen Grüßen
im~ftra9
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